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 Veröffentlicht am 10.07.1963

Norm

ZPO §530 C

Rechtssatz

Zur Frage, ob im Wiederaufnahmsprozeß zusätzlich zu dem in der Klage geltend gemachten Wiederaufnahmsgrund

noch weitere Wiederaufnahmsgründe (ohne Einbringung einer zweiten Wiederaufnahmsklage) geltend gemacht

werden können.
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1 Ob 122/63
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